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1. Probleme der Gewährleistung einer hohen Ordnung und Sicher
heit, die sich aus der Aufgabenstellung des Untersuchungs- 
haftvollzugos im MfS e r g e b e n __________________________

Der Vollzug der Untersuchungshaft im MfS erfolgt in den Untersu
chungshaftanstalten der Linie XIV und hat konseauent den Aufgaben

# %des Strafverfahrens zu dienen.
Als staatliche Vollzugsorgane und gl^cpS~di.t'ig'^politisch-opera- 
tive Diensteinheiten haben die D i e n % t t e n  der Linie XIV 
ihren spezifischen Beitrag is^Proze ß^aer Arbeit des MfS zur vor- 
beugenden Verhinderung^s^i^d'äq|£ung und Bekämpfung subversiver An-
griffe des Fe indes ̂ ^Li^ist’en. Sie stellen ein notwendiges, un-

ä- 8Ü Xiverzichtbares ^^.de-^lüed zwischen den beteiligten Diensteinhei- 
ten dar. %

Ausgehend von der spezifischen Verantwortung dor Linie XIV’ bei 
der Realisierung der Gesamtaufgabenstollung des MfS hat der auf 
der Grundlage der sozialistischen Verfassung der DDF, des Straf
gesetzbuches (StGB), der Strafprozeßordnung (StPO), der "Gemein
samen Anweisung über die Durchführung der Untersuchungshaft” voin 
22. Mai 1980 sowie der dienstlichen Bestimmungen und Weisungen 
des Ministers für Staatssicherheit, der allgemeinverbindlichen 
Rechtsvorschriften der zentralen Rechtspflegeorgane, der Weisun
gen der am Vollzug der Untersuchungshaft beteiligten Rechts
pflegeorgane und der Befehle und Weisungen des Leiters der Ab
teilung XIV durchzuführende Untersuchungshaftvollzug im MfS durch 
vorbeugende politisch-operative Maßnahmen sowie Sicherungs-, Kon- 
troll- und Betreuungsaufgaben zu gewährleisten, daß

"... Verhaftete sicher verwahrt (werden), sich nicht dem 
Strafverfahren entziehen und keine die Aufklärung der 
Straftat oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit9gefährdende Handlungen begehen"'

können.


